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Patentansprüche

1.  Fußbodenpaneel zum Verschaffen eines Fuß-
bodenbelags, welches Paneel (1) rechteckig, d. h. 
länglich oder quadratisch, ist und ein erstes und ein 
zweites Paar einander gegenüberliegender Seiten 
(2–3; 26–27) aufweist, die die Kanten des Paneels 
definieren, wobei an besagtem ersten Paar einander 
gegenüberliegender Seiten (2–3) das Fußbodenpa-
neel zumindest die folgenden Merkmale aufweist:  
– dass die Kanten mit Kupplungsteilen (4–5) im We-
sentlichen in Form einer Feder (9) und einer Nut (10) 
versehen sind, wobei besagte Nut (10) von einer obe-
ren Lippe (22) und einer unteren Lippe (23) begrenzt 
wird, wobei diese Kupplungsteile das Aneinander-
koppeln zweier solcher Paneele (1) gestatten;  
– dass diese Kupplungsteile (4–5) mit integrierten 
mechanischen Verriegelungsmitteln (6) versehen 
sind, die das Auseinanderschieben zweier gekoppel-
ter Fußbodenpaneele (1) in eine Richtung senkrecht 
zu den betreffenden Kanten und parallel zur Unter-
seite (7) der gekoppelten Fußbodenpaneele (1) ver-
hindern;  
– dass die Kupplungsteile (4–5) und Verriegelungs-
mittel (6) das Miteinanderverbinden zweier solcher 
Paneele (1) mittels einer Schwenkbewegung gestat-
ten;  
– dass diese Kupplungsteile (4–5) und Verriegelungs-
mittel (6) so gestaltet sind, dass zwei solcher Paneele 
in gekoppeltem Zustand spielfrei gekoppelt sind;  
– dass diese Kupplungsteile und Verriegelungsmittel 
einstückig mit dem eigentlichen Paneel (1) verwirk-
licht sind;  
dadurch gekennzeichnet, dass das Paneel (1) an 
besagtem zweiten Paar gegenüberliegender Seiten 
(26–27) zumindest die folgenden Merkmale aufweist:  
– dass die Kanten mit Kupplungsteilen (28–29) verse-
hen sind, wobei diese Kupplungsteile das Aneinder-
koppeln zweier solcher Paneele (1) gestatten;  
– dass diese Kupplungsteile (28–29) mit Verriege-
lungsmitteln versehen sind; und  
– dass diese Kupplungsteile (28–29) und Verriege-
lungsmittel (30) ein Ineinandergreifen und Miteinan-
derverriegeln mittels einer Translationsbewegung ge-
statten.

2.  Fußbodenpaneel gemäß Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Paneel (1) länglich ist und 
lange Seiten und kurze Seiten aufweist, wobei be-
sagtes erstes Seitenpaar (2–3) durch die langen Sei-
ten gebildet wird, während besagtes zweites Seiten-
paar (26–27) durch die kurzen Seiten gebildet wird.

3.  Fußbodenpaneel gemäß Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile 
und Verriegelungsmittel (6) am ersten Seitenpaar 
(2–3) eine solche Form haben, dass zwei solche Fuß-
bodenpaneele an diesen Seiten seitlich mittels einer 
Schwenkbewegung miteinander verbunden werden 
können.

4.  Fußbodenpaneel gemäß einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass, 
an dem ersten Seitenpaar, die untere Lippe (23) sich 
über die obere Lippe (22) hinaus erstreckt.

5.  Fußbodenpaneel gemäß Anspruch 4, dadurch 
gekennzeichnet, dass, an dem ersten Seitenpaar 
(2–3), die Differenz zwischen der oberen Lippe (22) 
und der unteren Lippe (23), gemessen in der Ebene 
des Fußbodenpaneels (1) und senkrecht zur Längs-
achse der Nut, kleiner ist als ein Mal die gesamte Di-
cke des Fußbodenpaneels.

6.  Fußbodenpaneel gemäß einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Verriegelungsmittel (6) an dem ersten Seitenpaar 
(2–3) im Wesentlichen aus einem Verriegelungsele-
ment (11) in Form eines an der Unterseite der Feder 
(9) vorgesehenen Vorsprungs und einem Verriege-
lungselement (13), begrenzt von einer in der unteren 
Lippe (23) geformten Aussparung, bestehen, und 
dass das der Aussparung begrenzende Verriege-
lungselement (13) sich in demjenigen Teil der unteren 
Lippe (23) befindet, der sich über die obere Lippe 
(22) hinaus erstreckt.

7.  Fußbodenpaneel gemäß einem der vorge-
nannten Ansprüche, wobei an besagtem ersten Sei-
tenpaar (2–3), das Verriegelungsmittel (6) Kontaktflä-
chen umfasst, die einwärts nach unten geneigt sind.

8.  Fußbodenpaneel gemäß einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kupplungsteile (28–29) an dem zweiten Seiten-
paar (26–27) eine Feder (31) und eine Nut (32) defi-
nieren, wobei besagte Nut von einer oberen Lippe 
(42) und einer unteren Lippe (43) begrenzt wird.

9.  Fußbodenpaneel gemäß Anspruch 8, dadurch 
gekennzeichnet, dass, an besagtem zweiten Seiten-
paar (26–27), besagte untere Lippe (43) sich über die 
obere Lippe (42) hinaus erstreckt.

10.  Fußbodenpaneel gemäß Anspruch 9, da-
durch gekennzeichnet, dass, an besagtem zweiten 
Seitenpaar (26–27), die Differenz zwischen der unte-
ren Lippe (43) und der oberen Lippe (42), gemessen 
in der Ebene des Fußbodenpaneels (1) kleiner ist als 
ein Mal die gesamte Dicke des Fußbodenpaneels (1).

11.  Fußbodenpaneel gemäß einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kupplungsteile (28–29) und Verriegelungsmittel 
(30) an dem zweiten Seitenpaar (26–27) einstückig 
mit dem eigentlichen Paneel verwirklicht sind.

12.  Fußbodenpaneel gemäß einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kupplungsteile (28–29) und Verriegelungsmittel 
(30) an dem zweiten Seitenpaar (26–27) das spiel-
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freie Aneinanderkoppeln zweier solcher Paneele (1) 
gestatten.

13.  Fußbodenpaneel gemäß einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
an dem zweiten Seitenpaar (26–27) besagte Kupp-
lungsteile und Verriegelungsmittel bei dem Ineinan-
dergreifen zweier solcher Paneele mit einer Einrast-
verbindung versehen sind, die ein Ineinandergreifen 
und Miteinanderverriegeln zweier solcher Fußboden-
paneele (1) mittels einer Einrasthandlung gestatten.

14.  Fußbodenpaneel gemäß einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Paneele (1) einen Kern (8) haben und dass die 
Kupplungsteile (4–5) und Verriegelungsmittel (6) an 
dem ersten Seitenpaar einstückig mit dem Kern ver-
wirklicht sind.

15.  Fußbodenpaneel gemäß einem der vorge-
nannten Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
es aus der aus Laminatfußbodenpaneelen, Furnier-
parkettt und Fertigparkett bestehenden Gruppe ge-
wählt ist.

16.  Fußbodenbelag, bestehend aus harten Fuß-
bodenpaneelen (1), die, zumindest an den Kanten 
zweier einander gegenüberliegender Seiten (2–3, 
26–27), mit miteinander zusammenwirkenden Kupp-
lungsteilen (4-5, 28–29) versehen sind, hauptsäch-
lich in Form einer Feder (9–31) und einer Nut 
(10–32), wobei die Kupplungsteile (4–5, 28–29) mit 
integrierten mechanischen Verriegelungsmitteln (6) 
versehen sind, welche Kupplungsteile und Verriege-
lungsmittel das Auseinanderschieben zweier gekop-
pelter Fußbodenpaneele (1) in eine Richtung (R) 
senkrecht zu den betreffenden Kanten (2–3, 26–27) 
und parallel zur Unterseite (7) der gekoppelten Fuß-
bodenpaneele (1) verhindern, dadurch gekennzeich-
net, dass besagte Fußbodenpaneele (1) die folgen-
den weiteren Eigenschaften aufweisen:  
– dass die Fußbodenpaneele (1) rechteckige Lami-
nat-Fußbodenpaneele (1) sind;  
– dass Kupplungsteile, wie oben definiert, an allen 
vier Seiten vorgesehen sind;  
– dass die Kupplungsteile (4–5, 28–29) und die Ver-
riegelungsmittel (6) einstückig mit den Fußbodenpa-
neelen (1) selbst ausgeführt sind, spezieller einstü-
ckig mit dem Kern (8) der Fußbodenpaneele (1); und  
– dass besagte Nut an ihrer Unterseite von einer Lip-
pe begrenzt wird, spezieller einer unteren Lippe 
(23–43), welche Lippe über ihre gesamte Dicke struk-
turell aus dem Material des Fußbodenpaneels selbst 
gefertigt ist.

17.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile an 
den Kanten eines ersten Paares einander gegenü-
berliegender Seiten derart ausgeführt sind, dass die 
Fußbodenpaneele (1), aus einer Position, worin die 

Kanten entlang einander positioniert sind, zumindest 
mittels einer Drehbewegung ineinandergefügt wer-
den können, während die Kupplungsteile an den 
Kanten des zweiten Paars einander gegenüberlie-
gender Seiten derart ausgeführt sind, dass die Fuß-
bodenpaneele (1), aus einer Position, worin die Kan-
ten entlang einander positioniert sind, auch zumin-
dest mittels einer Drehbewegung ineinandergefügt 
werden können.

18.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile an 
den Kanten eines ersten Paars einander gegenüber-
liegender Seiten derart ausgeführt sind, dass die 
Fußbodenpaneele (1), aus einer Position, worin die 
Kanten entlang einander positioniert sind, zumindest 
mittels einer Drehbewegung ineinandergefügt wer-
den können, während die Kupplungsteile an den 
Kanten des zweiten Paars einander gegenüberlie-
gender Seiten derart ausgeführt sind, dass die Fuß-
bodenpaneele (1), aus einer Position, worin die Kan-
ten entlang einander positioniert sind, nur mittels ei-
ner Drehbewegung ineinandergefügt werden kön-
nen.

19.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile an 
den Kanten eines ersten Paars einander gegenüber-
liegender Seiten derart ausgeführt sind, dass die 
Fußbodenpaneele (1), aus einer Position, worin die 
Kanten entlang einander positioniert sind, nur mittels 
einer Drehbewegung ineinandergefügt werden kön-
nen, während die Kupplungsteile an den Kanten des 
zweiten Paars einander gegenüberliegender Seiten 
auch derart ausgeführt sind, dass die Fußbodenpa-
neele (1), aus einer Position, worin die Kanten ent-
lang einander positioniert sind, nur mittels einer Dreh-
bewegung ineinandergefügt werden können.

20.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile an 
den Kanten eines ersten Paars einander gegenüber-
liegender Seiten derart ausgeführt sind, dass die 
Fußbodenpaneele (1), aus einer Position, worin die 
Kanten entlang einander positioniert sind, zumindest 
mittels einer Drehbewegung ineinandergefügt wer-
den können, während die Kupplungsteile an den 
Kanten des zweiten Paars einander gegenüberlie-
gender Seiten derart ausgeführt sind, dass die Fuß-
bodenpaneele (1), aus einer Position, worin die Kan-
ten entlang einander positioniert sind, zumindest 
durch Verschieben aufeinander zu ineinandergefügt 
werden können.

21.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile an 
den Kanten eines ersten Paars einander gegenüber-
liegender Seiten derart ausgeführt sind, dass die 
Fußbodenpaneele (1), aus einer Position, worin die 
Kanten entlang einander positioniert sind, nur mittels 
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einer Drehbewegung ineinandergefügt werden kön-
nen, während die Kupplungsteile an den Kanten des 
zweiten Paars einander gegenüberliegender Seiten 
derart ausgeführt sind, dass die Fußbodenpaneele 
(1), aus einer Position, worin die Kanten entlang ein-
ander positioniert sind, zumindest durch Verschieben 
aufeinander zu ineinandergefügt werden können.

22.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile an 
den Kanten eines ersten Paars einander gegenüber-
liegender Seiten derart ausgeführt sind, dass die 
Fußbodenpaneele (1), aus einer Position, worin die 
Kanten entlang einander positioniert sind, zumindest 
durch Verschieben aufeinander zu ineinandergefügt 
werden können, während die Kupplungsteile an den 
Kanten des zweiten Paars einander gegenüberlie-
gender Seiten derart ausgeführt sind, dass die Fuß-
bodenpaneele (1), aus einer Position, worin die Kan-
ten entlang einander positioniert sind, auch zumin-
dest durch Verschieben aufeinander zu ineinander-
gefügt werden können.

23.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile an 
den Kanten eines ersten Paars einander gegenüber-
liegender Seiten derart ausgeführt sind, dass die 
Fußbodenpaneele (1), aus einer Position, worin die 
Kanten entlang einander positioniert sind, zumindest 
mittels einer Drehbewegung ineinandergefügt wer-
den können, während die Kupplungsteile an den 
Kanten des zweiten Paars einander gegenüberlie-
gender Seiten derart ausgeführt sind, dass die Fuß-
bodenpaneele (1), aus einer Position, worin die Kan-
ten entlang einander positioniert sind, nur durch Ver-
schieben aufeinander zu ineinandergefügt werden 
können.

24.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile an 
den Kanten eines ersten Paars einander gegenüber-
liegender Seiten derart ausgeführt sind, dass die 
Fußbodenpaneele (1), aus einer Position, worin die 
Kanten entlang einander positioniert sind, nur mittels 
einer Drehbewegung ineinandergefügt werden kön-
nen, während die Kupplungsteile an den Kanten des 
zweiten Paars einander gegenüberliegender Seiten 
derart ausgeführt sind, dass die Fußbodenpaneele 
(1), aus einer Position, worin die Kanten entlang ein-
ander positioniert sind, nur durch Verschieben auf-
einander zu ineinandergefügt werden können.

25.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile an 
den Kanten eines ersten Paars einander gegenüber-
liegender Seiten derart ausgeführt sind, dass die 
Fußbodenpaneele (1), aus einer Position, worin die 
Kanten entlang einander positioniert sind, zumindest 
durch Verschieben aufeinander zu ineinandergefügt 
werden können, während die Kupplungsteile an den 

Kanten des zweiten Paars einander gegenüberlie-
gender Seiten derart ausgeführt sind, dass die Fuß-
bodenpaneele (1), aus einer Position, worin die Kan-
ten entlang einander positioniert sind, nur durch Ver-
schieben aufeinander zu ineinandergefügt werden 
können.

26.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile an 
den Kanten eines ersten Paars einander gegenüber-
liegender Seiten derart ausgeführt sind, dass die 
Fußbodenpaneele (1), aus einer Position, worin die 
Kanten entlang einander positioniert sind, nur durch 
Verschieben aufeinander zu ineinandergefügt wer-
den können, während die Kupplungsteile an den 
Kanten des zweiten Paars einander gegenüberlie-
gender Seiten derart ausgeführt sind, dass die Fuß-
bodenpaneele (1), aus einer Position, worin die Kan-
ten entlang einander positioniert sind, auch nur durch 
Verschieben aufeinander zu ineinandergefügt wer-
den können.

27.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile an 
den Kanten eines ersten Paars einander gegenüber-
liegender Seiten derart ausgeführt sind, dass die 
Fußbodenpaneele (1), aus einer Position, worin die 
Kanten entlang einander positioniert sind, zumindest 
mittels einer Drehbewegung ineinandergefügt wer-
den können, während die Kupplungsteile an den 
Kanten des zweiten Paars einander gegenüberlie-
gender Seiten derart ausgeführt sind, dass die Fuß-
bodenpaneele (1), aus einer Position, worin die Kan-
ten entlang einander positioniert sind, sowohl mittels 
einer Drehbewegung als auch durch Verschieben 
aufeinander zu ineinandergefügt werden können.

28.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile an 
den Kanten eines ersten Paars einander gegenüber-
liegender Seiten derart ausgeführt sind, dass die 
Fußbodenpaneele (1), aus einer Position, worin die 
Kanten entlang einander positioniert sind, nur mittels 
einer Drehbewegung ineinandergefügt werden kön-
nen, während die Kupplungsteile an den Kanten des 
zweiten Paars einander gegenüberliegender Seiten 
derart ausgeführt sind, dass die Fußbodenpaneele 
(1), aus einer Position, worin die Kanten entlang ein-
ander positioniert sind, sowohl mittels einer Drehbe-
wegung als auch durch Verschieben aufeinander zu 
ineinandergefügt werden können.

29.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile an 
den Kanten eines ersten Paars einander gegenüber-
liegender Seiten derart ausgeführt sind, dass die 
Fußbodenpaneele (1), aus einer Position, worin die 
Kanten entlang einander positioniert sind, zumindest 
durch Verschieben aufeinander zu ineinandergefügt 
werden können, während die Kupplungsteile an den 
4/11



DE 08 020 631 T1    2010.02.25
Kanten des zweiten Paars einander gegenüberlie-
gender Seiten derart ausgeführt sind, dass die Fuß-
bodenpaneele (1), aus einer Position, worin die Kan-
ten entlang einander positioniert sind, sowohl mittels 
einer Drehbewegung als auch durch Verschieben 
aufeinander zu ineinandergefügt werden können.

30.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile an 
den Kanten eines ersten Paars einander gegenüber-
liegender Seiten derart ausgeführt sind, dass die 
Fußbodenpaneele (1), aus einer Position, worin die 
Kanten entlang einander positioniert sind, nur durch 
Verschieben aufeinander zu ineinandergefügt wer-
den können, während die Kupplungsteile an den 
Kanten des zweiten Paars einander gegenüberlie-
gender Seiten derart ausgeführt sind, dass die Fuß-
bodenpaneele (1), aus einer Position, worin die Kan-
ten entlang einander positioniert sind, sowohl mittels 
einer Drehbewegung als auch durch Verschieben 
aufeinander zu ineinandergefügt werden können.

31.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile an 
den Kanten eines ersten Paars einander gegenüber-
liegender Seiten derart ausgeführt sind, dass die 
Fußbodenpaneele (1), aus einer Position, worin die 
Kanten entlang einander positioniert sind, sowohl 
mittels einer Drehbewegung als auch durch Ver-
schieben aufeinander zu ineinandergefügt werden 
können, während die Kupplungsteile an den Kanten 
des zweiten Paars einander gegenüberliegender Sei-
ten derart ausgeführt sind, dass die Fußbodenpanee-
le (1), aus einer Position, worin die Kanten entlang 
einander positioniert sind, sowohl mittels einer Dreh-
bewegung als auch durch Verschieben aufeinander 
zu ineinandergefügt werden können.

32.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile zu-
mindest eines Paars einander gegenüberliegender 
Kanten derart ausgeführt sind, dass die Fußboden-
paneele (1), aus einer Position, in der derartige Kan-
ten entlang einander positioniert sind, zumindest mit-
tels einer Drehbewegung ineinandergefügt werden 
können.

33.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 32, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile an 
besagtem Paar einander gegenüberliegender Kan-
ten derart ausgeführt sind, dass die Fußbodenpanee-
le (1), aus einer Position, in der die Kanten entlang 
einander positioniert sind, nur mittels einer Drehbe-
wegung ineinandergefügt werden können.

34.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile zu-
mindest eines Paars einander gegenüberliegender 
Kanten derart ausgeführt sind, dass die Fußboden-
paneele (1), aus einer Position, in der derartige Kan-

ten entlang einander positioniert sind, zumindest 
durch Verschieben aufeinander zu ineinandergefügt 
werden können.

35.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 34, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile be-
sagten Paars einander gegenüberliegender Kanten 
derart ausgeführt sind, dass die Fußbodenpaneele 
(1), aus einer Position, in der die Kanten entlang ein-
ander positioniert sind, nur durch Verschieben der 
Paneele (1) aufeinander zu ineinandergefügt werden 
können.

36.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kupplungsteile zu-
mindest eines Paars einander gegenüberliegender 
Kanten derart ausgeführt sind, dass die Fußboden-
paneele (1), aus einer Position, in der die Kanten ent-
lang einander positioniert sind, sowohl mittels einer 
Drehbewegung als auch durch Verschieben aufein-
ander zu ineinandergefügt werden können.

37.  Fußbodenbelag gemäß einem der Ansprü-
che 32 bis 36, dadurch gekennzeichnet, dass statt ei-
ner Verriegelung in zwei Richtungen an beiden Kan-
tenpaaren eine derartige Verriegelung nur an einem 
Kantenpaar auftritt.

38.  Fußbodenbelag gemäß einem der Ansprü-
che 16 bis 37, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Seite der Paneele (1) länger ist als die andere, und 
dadurch, dass das erste Paar einander gegenüberlie-
gender Kanten von den Kanten der längeren Seiten 
gebildet wird, während das zweite Paar einander ge-
genüberliegender Kanten von den Kanten der kürze-
ren Seiten gebildet wird.

39.  Fußbodenbelag gemäß einem der Ansprü-
che 16 bis 37, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
Seite der Paneele (1) länger ist als die andere, und 
dass das erste Paar einander gegenüberliegender 
Kanten von den Kanten der längeren Seiten gebildet 
wird, während das zweite Paar einander gegenüber-
liegender Kanten von den Kanten der kürzeren Sei-
ten gebildet wird.

40.  Fußbodenbelag gemäß einem der Ansprü-
che 16 bis 39, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kupplungsteile zumindest einer Kante eine Feder 
umfassen, die ein Verriegelungselement (11) auf-
weist, das von einem Vorsprung mit einer gebogenen 
runden Form an der unteren Seite (12) der Feder (9) 
gebildet wird, und an der gegenüberliegenden Kante 
eine Nut, versehen mit einem zweiten Verriegelungs-
element (13), geformt durch eine Aussparung mit ei-
ner gebogenen hohlen Form in der unteren Wand 
(14) der Nut (10).

41.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 40, da-
durch gekennzeichnet, dass der Vorsprung und die 
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Aussparung kreisförmig sind, wobei, wenn die Kupp-
lungsteile die Drehbewegung der Paneele (1) gestat-
ten, der kreisförmige Vorsprung und die kreisförmige 
Aussparung für einen scharnierartigen Effekt sorgen.

42.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 40 oder 41, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Feder (9) und die 
Nut (10) komplementäre Formen haben.

43.  Fußbodenbelag gemäß einem der Ansprü-
che 40 bis 42, dadurch gekennzeichnet, dass die Lip-
pe, die die Unterseite der Nut (10) begrenzt, sich über 
die Lippe, die die Oberseite der Nut (10) begrenzt, hi-
naus erstreckt und dass die Aussparung sich teilwei-
se unter der die Oberseite der Nut begrenzenden Lip-
pe befindet und teilweise in dem Bereich der die Un-
terseite der Nut begrenzenden Lippe, der sich über 
die die Oberseite der Nut begrenzende Lippe hinaus 
erstreckt.

44.  Fußbodenbelag, bestehend aus harten Fuß-
bodenpaneelen (1), wobei besagte Paneele (1) als 
Laminatfußboden ausgeführt sind, umfassend einen 
Kern (8) auf Holzbasis, bestehend aus einem gemah-
lenen Holzprodukt, das, zusammen mit einem Binde-
mittel, zu einer einzigen Zusammensetzung zusam-
mengestellt ist und/oder aus Spanplatte mit feinen 
Spänen gefertigt ist, wobei auf diesem Kern (8) ein 
oder mehrere Lagen angebracht sind, worunter eine 
Dessinlage (55), wobei an der Unterseite (7) eine 
Rückschicht (58) angebracht ist, und wobei die Pa-
neele (1) zumindest an den Kanten zweier einander 
gegenüberliegender Seiten (2–3, 26–27) mit mitein-
ander zusammenwirkenden Kupplungsteilen (4–5, 
28–29) versehen sind, hauptsächlich in Form einer 
Feder (9–31) und einer Nut (10–32), dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kupplungsteile mit integrierten 
mechanischen Verriegelungsmitteln (6) versehen 
sind, die einstückig mit den Paneelen (1) gefertigt 
sind, wobei die Kupplungsteile und Verriegelungsmit-
tel das Auseinanderschieben zweier gekoppelter 
Fußbodenpaneele (1) in eine Richtung (R) senkrecht 
zu den betreffenden Kanten (2–3, 26–27) und parallel 
zur Unterseite (7) der gekoppelten Fußbodenpaneele 
(1) verhindern, und wobei besagte Verriegelungsmit-
tel (6) mittels besagter Nut und Feder erhalten wer-
den, dadurch, dass die Feder mit einem nach oben 
gerichteten Bereich (53) versehen ist, während die 
obere Wand (18) der Nut mit einem nach unten ge-
richteten Teil (54) versehen ist.

45.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 44, da-
durch gekennzeichnet, dass die Nut von einer unte-
ren und einer oberen Lippe (23) mit hauptsächlich 
derselben Länge begrenzt wird.

46.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 44 oder 45, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Nut und die Feder 
kreisförmig gebogen sind.

47.  Fußbodenbelag, bestehend aus harten Fuß-
bodenpaneelen (1) mit einem Kern (8) auf Holzbasis, 
wobei besagte Paneele (1), zumindest an den Kan-
ten zweier einander gegenüberliegender Seiten, mit 
Kupplungsteilen versehen sind, die einstückig mit be-
sagtem Kern (8) auf Holzbasis ausgebildet sind und 
miteinander zusammenwirken, hauptsächlich in 
Form einer Nut und einer Feder, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kupplungsteile mit integrierten 
mechanischen Verriegelungsmitteln versehen sind, 
die ebenfalls einstückig mit besagtem Kern (8) gefer-
tigt sind, wobei die Kupplungsteile und Verriege-
lungsmittel das Auseinanderschieben zweier gekop-
pelter Fußbodenpaneele (1) in eine Richtung senk-
recht zu der betreffenden Kante und parallel zur Un-
terseite der gekoppelten Fußbodenpaneele (1) ver-
hindern, und dass besagter Kern (8) auf Holzbasis 
aus HDF-Platte oder MDF-Platte besteht.

48.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 47, da-
durch gekennzeichnet, dass die Paneele (1) mit einer 
oder mehreren Lagen (55–56–57–58) auf Harzbasis 
versehen sind, die auf besagten Kern (8) aus 
HDF-Platte oder MDF-Platte angebracht sind, und 
dass sie als Feder (9–31) und Nut (10–32) gefräste 
Profile haben, die mit einem Oberflächenverdichter, 
spezieller einem Oberflächenhärter, behandelt sind.

49.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 47 oder 48, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Paneele (1) recht-
eckig sind und an beiden Paaren einander gegenü-
berliegender Kanten mit besagten Kupplungsteilen 
versehen sind.

50.  Fußbodenbelag, bestehend aus harten Fuß-
bodenpaneelen (1), wobei besagte Paneele (1), zu-
mindest an den Kanten zweier einander gegenüber-
liegender Seiten, mit miteinander zusammenwirken-
den Kupplungsteilen versehen sind, hauptsächlich in 
Form einer Nut und einer Feder, wobei die Kupp-
lungsteile mit integrierten mechanischen Verriege-
lungsmitteln versehen sind, welche Kupplungsteile 
und Verriegelungsmittel das Auseinanderschieben 
zweier gekoppelter Fußbodenpaneele (1) in eine 
Richtung senkrecht zu der betreffenden Kante und 
parallel zur Unterseite der gekoppelten Fußbodenpa-
neele (1) verhindern, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Paneele (1) einen Kern (8) auf Holzbasis umfas-
sen, dass die Kupplungsmittel eine Aussparung in 
der Oberseite der die Unterseite der Nut begrenzen-
den unteren Lippe (43) umfassen, dass die Ausspa-
rung an der Innenseite des Paneels von einem Be-
reich begrenzt wird, der abgeschrägt ist, und dass 
besagter abgeschrägter Bereich an die untere Fläche 
der Nut anschließt.

51.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 50, da-
durch gekennzeichnet, dass der Bereich der unteren 
Fläche der Nut, der an die geneigte Oberfläche der 
Aussparung anschließt, aus einer Krümmung (78) 
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besteht.

52.  Fußbodenbelag, bestehend aus harten Fuß-
bodenpaneelen (1), wobei besagte Paneele (1) zu-
mindest an den Kanten zweier einander gegenüber-
liegender Seiten mit miteinander zusammenwirken-
den Kupplungsteilen versehen sind, hauptsächlich in 
Form einer Nut und einer Feder, wobei die Kupp-
lungsteile mit integrierten mechanischen Verriege-
lungsmitteln versehen sind, welche Kupplungsteile 
und Verriegelungsmittel das Auseinanderschieben 
zweier gekoppelter Fußbodenpaneele (1) in eine 
Richtung senkrecht zur betreffenden Kante und par-
allel zur Unterseite der gekoppelten Fußbodenpa-
neele (1) verhindern, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Kupplungsmittel eine Aussparung in der Obersei-
te der unteren Lippe (23–43), die die Unterseite der 
Nut begrenzt, umfassen, und dass die Kupplungsmit-
tel mit einer Führung in Form einer Krümmung 
(77–78) versehen sind, die an dem Bereich der Ober-
seite der unteren Lippe (23–43) zwischen der Aus-
sparung und der Innenseite der Nut und/oder an der 
Unterseite der Feder vorgesehen ist.

53.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 52, da-
durch gekennzeichnet, dass die Spitze der Feder (9) 
an ihrer Oberseite mit einer Abschrägung (82) verse-
hen ist.

54.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 52 oder 53, 
dadurch gekennzeichnet, dass besagte Krümmun-
gen (77 und/oder 78) das Einpassen der Feder in die 
Nut (10) gestatten, ohne dass irgendwelche beträcht-
lichen Kräfte auf die Feder (9) ausgeübt werden müß-
ten.

55.  Fußbodenbelag, bestehend aus harten Fuß-
bodenpaneelen (1), wobei besagte Paneele (1) als 
Laminat-Fußbodenbelag ausgeführt sind, umfassend 
einen Kern (8) auf Holzbasis, bestehend aus einem 
gemahlenen Holzprodukt, das, zusammen mit einem 
Bindemittel, zu einer einzigen Zusammensetzung zu-
sammengesetzt ist und/oder aus Spanplatte mit fei-
nen Spänen gefertigt ist, wobei auf diesem Kern (8) 
ein oder mehrere Schichten angebracht sind, worun-
ter eine Dessinschicht (55), und wobei eine Rück-
schicht (58) an der Unterseite (7) angebracht ist, wel-
che Paneele (1) zur Verlegung gedacht sind, um eine 
nach oben gerichtete, flache, in einer ersten horizon-
talen Ebene liegende Oberfläche zu bilden und eine 
nach unten gerichtete, hauptsächlich flache, in einer 
zweiten horizontalen Ebene liegende Oberfläche zu 
bilden, wobei besagte harten Fußbodenpaneele (1), 
zumindest an den Kanten zweier einander gegenü-
berliegender Seiten (2–3, 26–27), mit Kupplungstei-
len (4–5, 28–29) versehen sind, die einstückig mit be-
sagtem Kern (8) auf Holzbasis ausgebildet sind und 
miteinander zusammenwirken, hauptsächlich in 
Form einer Feder (9–31) und einer Nut (10–32), wo-
bei besagte Nut zumindest von einer an einer vertika-

len Ebene endenden oberen Lippe (22–42) und einer 
unteren Lippe (23–43) begrenzt wird, und wobei be-
sagte Feder einen Federbereich hat, der sich ab der 
Federspitze nach innen bis zu besagter vertikaler 
Ebene erstreckt, wenn besagte Paneele (1) ineinan-
dergefügt sind, worin:  
– die untere Lippe sich über die obere Lippe (22–42) 
hinaus erstreckt;  
– die Kupplungsteile mit einstückig mit besagtem 
Kern (8) gefertigten integrierten mechanischen Ver-
riegelungsmitteln (6) versehen sind, welche Kupp-
lungsteile und Verriegelungsmittel das Auseinander-
schieben zweier gekoppelter Fußbodenpaneele (1) 
in eine Richtung quer zu der betreffenden Kante und 
parallel zur Unterseite der gekoppelten Fußbodenpa-
neele (1) verhindern;  
– besagte integrierte mechanische Verriegelungsmit-
tel einerseits einen Vorsprung (33) umfassen, der 
sich auf der unteren Oberfläche (35) besagter Feder 
befindet, wobei besagter Vorsprung sich zumindest 
teilweise über besagte vertikale Ebene hinaus nach 
innen erstreckt und besagter Vorsprung eine Kon-
taktfläche (38, 74) aufweist, und andererseits eine 
Aussparung (36) in der unteren Lippe zur Aufnahme 
besagten Vorsprungs, wobei besagte Aussparung ei-
nen Kontaktoberflächenvorsprung hat, derart, dass 
eine Tangente (L), die von besagten Kontaktflächen 
bei deren gegenseitigem Kontakt definiert wird, in Be-
zug zu besagten horizontalen Flächen geneigt ist;  
– besagte Kontaktfläche (39, 73) der unteren Lippe 
sich zumindest teilweise in dem Bereich der unteren 
Lippe (23–43) befindet, der sich über die obere Lippe 
(42) hinaus erstreckt; und  
– besagte Rückschicht (55) sich entlang der Untersei-
te der unteren Lippe erstreckt.

56.  Fußbodenbelag, bestehend aus harten Fuß-
bodenpaneelen (1), wobei besagte Paneele (1) zu-
mindest an den Kanten zweier einander gegenüber-
liegender Seiten mit miteinander zusammenwirken-
den Kupplungsteilen versehen sind, hauptsächlich in 
Form einer Nut und einer Feder, wobei die Kupp-
lungsteile mit integrierten mechanischen Verriege-
lungsmitteln versehen sind, welche Kupplungsteile 
und Verriegelungsmittel das Auseinanderschieben 
zweier gekoppelter Fußbodenpaneele (1) in eine 
Richtung senkrecht zu der betreffenden Kante und 
parallel zur Unterseite der gekoppelten Fußbodenpa-
neele (1) verhindern, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Fußbodenpaneele (1) zumindest an besagten 
Kanten mit einer die Unterseite der Nut begrenzen-
den unteren Lippe versehen sind, welche untere Lip-
pe sich über die obere Lippe (42), die die Oberseite 
der Nut begrenzt, hinaus erstreckt; dass die Kupp-
lungsmittel in der unteren Lippe und in der entspre-
chenden unteren Oberfläche der Feder gelegen sind; 
und dass die Formgebung der Feder (9–31) und/oder 
der unteren Lippe (43) derart ist, dass die Fußboden-
paneele (1) gekoppelt werden können, indem sie 
seitlich aufeinander zu geschoben werden können, 
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ausgehend von einer Position in Bezug zu einander, 
worin die Fußbodenpaneele (1) an den zu koppeln-
den Kanten vollständig voneinander getrennt sind.

57.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 56, da-
durch gekennzeichnet, dass die Oberseite der Feder-
spitze sich bereits beim ersten Kontakt mit der obe-
ren Lippe (42) unter der oberen Lippe (42) befindet, 
wenn die Fußbodenpaneele (1) aufeinander zu ge-
schoben werden.

58.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 57, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verriegelungsmittel 
eine Aussparung in der unteren Lippe (43) und einen 
Vorsprung an der Unterseite der Feder umfassen und 
dass die Formgebung der Feder (9–31) und/oder der 
unteren Lippe (43) derart ist, dass die Federspitze 
sich unter der unteren Lippe (42) befindet, bevor der 
Vorsprung mit der unteren Lippe in Kontakt kommt.

59.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 56, 57 oder 
58, dadurch gekennzeichnet, dass die Verriegelungs-
mittel eine Aussparung in der unteren Lippe (43) und 
einen Vorsprung an der Unterseite der Feder umfas-
sen, und dass die untere Lippe (43) an deren freiem 
Ende mit einer Rampenfläche (41–83) versehen ist, 
wobei besagte Rampenfläche (41–83) gestattet, 
dass ein erstes Fußbodenpaneel (1), wenn es über 
den Boden zu einem zweiten Fußbodenpaneel (1) 
geschoben wird, mit seinem Vorsprung über besagte 
Rampenfläche geführt wird.

60.  Fußbodenbelag gemäß einem der Ansprü-
che 56 bis 59, dadurch gekennzeichnet, dass die Pa-
neele (1) rechteckig sind und dass an beiden Paaren 
einander gegenüberliegender Kanten Kupplungsteile 
vorgesehen sind, die das Auseinanderschieben 
zweier gekoppelter Fußbodenpaneele (1) in eine 
Richtung (R) senkrecht zu den betreffenden Kanten 
und parallel zur Unterseite (7) der gekoppelten Fuß-
bodenpaneele (1) verhindern.

61.  Fußbodenbelag gemäß einem der Ansprü-
che 16 bis 45, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Kanten, einschließlich sowohl der Kupplungsmittel 
als auch der Verriegelungsmittel, aus einem gefräs-
ten Profil bestehen, und spezieller dadurch, dass die 
Feder (9–31) und die Nut (10–32) ein Profil haben, 
das mittels Fräsen gefertigt werden kann, die einen 
Durchmesser haben, der zumindest 5 Mal größer ist 
als die Dicke (F) der Fußbodenpaneele (1), wobei die 
Kupplungsteile so geformt sind, dass die Unterseite 
von einer angewinkelten Fräse geschnitten werden 
kann.

62.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 61, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kanten der Paneele 
(1) ein Profil haben, das in zwei Fräsgängen gefräst 
werden kann.

63.  Fußbodenbelag, bestehend aus harten Fuß-
bodenpaneelen (1), die, zumindest an den Kanten 
einander gegenüberliegender Seiten (2–3, 26–27), 
mit miteinander zusammenwirkenden Kupplungstei-
len (4–5, 28–29) versehen sind, hauptsächlich in 
Form einer Feder (9–31) und einer Nut (10–32), wo-
bei die Kupplungsteile (4–5, 28–29) mit integrierten 
mechanischen Verriegelungsmitteln (6) versehen 
sind, wobei besagte Kupplungsteile und Verriege-
lungsmittel das Auseinanderschieben zweier gekop-
pelter Fußbodenpaneele (1) in eine Richtung (R) 
senkrecht zu den betreffenden Kanten (2–3, 26–27) 
und parallel zur Unterseite (7) der gekoppelten Fuß-
bodenpaneele (1) verhindern, dadurch gekennzeich-
net, dass besagte Fußbodenpaneele (1) die folgen-
den weiteren Eigenschaften aufweisen:  
– dass die Fußbodenpaneele (1) rechteckig sind;  
– dass Kupplungsteile, wie oben definiert, an allen 
vier Seiten angebracht sind;  
– dass die Kupplungsteile (4–5, 28–29) und die Ver-
riegelungsmittel (6) einstückig mit den Fußbodenpa-
neelen (1) selbst ausgeführt sind; und  
– dass die Kupplungsteile spielfreie Einrastverbin-
dungen vorsehen.

64.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 63, da-
durch gekennzeichnet, dass die die Unterseite der 
Nut (10–32) begrenzende Lippe, spezieller die untere 
Lippe, sich über die die Oberseite der Nut begrenzen-
de Lippe, spezieller die obere Lippe (42), hinaus er-
streckt und dass sich die Verriegelungsmittel (6) in 
dem sich über die obere Lippe (42) hinaus erstre-
ckenden Bereich der unteren Lippe befinden.

65.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 63 oder 64, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Paneele (1) aus-
einandergenommen werden können, indem sie nach 
oben gedreht werden.

66.  Fußbodenbelag, bestehend aus harten Fuß-
bodenpaneelen (1), die, zumindest an den Kanten 
zweier einander gegenüberliegender Seiten (2–3, 
26–27), mit miteinander zusammenwirkenden Kupp-
lungsteilen (4–5, 28–29) versehen sind, hauptsäch-
lich in Form einer Feder (9–31) und einer Nut 
(10–32), wobei diese Kupplungsteile (4–5, 28–29) mit 
integrierten mechanischen Verriegelungsmitteln (6) 
versehen sind, die das Auseinanderschieben gekop-
pelter Fußbodenpaneele (1) in eine Richtung (R) 
senkrecht zu den betreffenden Kanten (2–3, 26–27) 
und parallel zur Unterseite (7) der gekoppelten Fuß-
bodenpaneele (1) verhindern, dadurch gekennzeich-
net, dass besagter Fußbodenbelag weiterhin die fol-
genden Eigenschaften aufweist:  
– dass die Paneele (1) rechteckig sind;  
– dass die oben definierten Kupplungsteile, ein-
schließlich besagter Verriegelungsmittel (6), an bei-
den Paaren einander gegenüberliegender Kanten 
vorgesehen sind;  
– dass die Kupplungsteile am ersten Kantenpaar der-
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art sind, dass sie das Ineinanderfügen zweier Panee-
le (1) zumindest mittels einer Drehbewegung gestat-
ten; und  
– dass die Kupplungsteile des zweiten Kantenpaars 
Verriegelungsteile (46–47) umfassen, die Kontaktflä-
chen (48–49) aufweisen, die sich in verriegeltem Zu-
stand vollständig in der Nut (10) der gekoppelten Pa-
neele (1) befinden, mit anderen Worten, zwischen 
der von der Vorderseite (20) der Nut (10) definierten 
vertikalen Ebene und der von dem freien Ende der 
Lippe (22), die die Oberseite der Nut (10) begrenzt, 
definierten vertikalen Ebene.

67.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 66, da-
durch gekennzeichnet, dass die Lippen (22–23), wel-
che die zu dem zweiten Kantenpaar gehörende Nut 
begrenzen, hauptsächlich dieselbe Länge haben.

68.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 66 oder 67, 
dadurch gekennzeichnet, dass an dem zweiten Kan-
tenpaar Kontaktflächen (48–49) jeweils an der Unter-
seite der Feder (9) und der Oberseite der unteren Lip-
pe (23) vorgesehen sind.

69.  Fußbodenbelag gemäß den Ansprüchen 66, 
67 oder 68, dadurch gekennzeichnet, dass das erste 
Kantenpaar eine Nut (10) umfasst, die an ihrer Unter-
seite von einer Lippe (23–43) begrenzt wird, welche 
sich über die die Oberseite der Nut (10) begrenzende 
Lippe (22–42) hinaus erstreckt.

70.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 69, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verriegelungsmittel 
(6) an besagtem ersten Kantenpaar sich zumindest 
teilweise in dem Bereich der unteren Lippe (23–43) 
befinden, der sich über die obere Lippe (22–42) hin-
aus erstreckt.

71.  Fußbodenbelag gemäß einem der Ansprü-
che 66 bis 70, dadurch gekennzeichnet, dass die Pa-
neele (1) längere und kürzere Seiten aufweisen und 
dass das erste Kantenpaar an den längeren Seiten 
vorgesehen ist, während das zweite Paar an den kür-
zeren Seiten vorgesehen ist.

72.  Fußbodenbelag, bestehend aus harten Fuß-
bodenpaneelen (1), die, zumindest an den Kanten 
zweier einander gegenüberliegender Seiten (2–3, 
26–27), mit miteinander zusammenwirkenden Kupp-
lungsteilen (4–5, 28–29) versehen sind, hauptsäch-
lich in Form einer Feder (9–31) und einer Nut 
(10–32), wobei diese Kupplungsteile (4–5, 28–29) mit 
integrierten mechanischen Verriegelungsmitteln (6) 
versehen sind, die das Auseinanderschieben gekop-
pelter Fußbodenpaneele (1) in eine Richtung (R) 
senkrecht zu den betreffenden Kanten (2–3, 26–27) 
und parallel zur Unterseite (7) der gekoppelten Fuß-
bodenpaneele (1) verhindern, dadurch gekennzeich-
net, dass besagter Fußbodenbelag weiterhin die fol-
genden Eigenschaften aufweist:  

– dass die Paneele (1) rechteckig sind;  
– dass die oben definierten Kupplungsteile, ein-
schließlich besagter Verriegelungsmittel (6), an bei-
den Paaren einander gegenüberliegender Kanten 
vorgesehen sind;  
– dass die Kupplungsteile am ersten Kantenpaar der-
art sind, dass sie das Ineinanderfügen zweier Panee-
le (1) zumindest mittels einer Drehbewegung gestat-
ten; und  
– dass die Kupplungsteile am zweiten Kantenpaar 
Verriegelungsteile (46–47) umfassen, die eine oder 
mehr Kontaktflächen (48–49) aufweisen, die senk-
recht zur Ebene des Fußbodenbelags verlaufen.

73.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 72, da-
durch gekennzeichnet, dass beide Kontaktflächen 
(48–49) besagten zweiten Kantenpaars senkrecht 
zur Ebene des Fußbodenbelags verlaufen.

74.  Fußbodenbelag gemäß Anspruch 72 oder 73, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Paneele (1) län-
gere Seiten und kürzere Seiten aufweisen und dass 
besagtes erstes Kantenpaar an den längeren Seiten 
vorgesehen ist, während das zweite Paar an den kür-
zeren Seiten vorgesehen ist.

75.  Fußbodenbelag gemäß einem der Ansprü-
che 16 bis 74, dadurch gekennzeichnet, dass die Un-
terseite der Lippe, die die Unterseite der Nut be-
grenzt, koplanar zur Unterseite der Paneele (1) ist.

76.  Fußbodenbelag gemäß einem der Ansprü-
che 16 bis 60, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Fußbodenbelag weiterhin die folgende Kombination 
von Eigenschaften aufweist:  
dass die Kupplungsteile (4–5, 28–29) und Verriege-
lungsmittel (6) einstückig mit dem Kern (8) der Fuß-
bodenpaneele (1) ausgeführt sind; dass die Kupp-
lungsteile (4–5, 28–29) eine solche Form aufweisen, 
dass zwei aufeinanderfolgende Fußbodenpaneele 
(1) ausschließlich durch Einrasten und/oder Drehen 
ineinandergefügt werden können, wobei jedes nach-
folgende Fußbodenpaneel (1) seitlich in das vorige 
einfügbar ist; dass die Kupplungsteile (4–5, 28–29) 
für ein spielfreies Einhaken gemäß allen Richtungen 
in der Ebene senkrecht zu den vorgenannten Kanten 
sorgen; dass die eventuelle Differenz (E) zwischen 
der oberen und unteren Lippe der Lippen (22–23, 
42–43), die die vorgenannte Nut (10, 32) begrenzen, 
gemessen in der Ebene des Fußbodenpaneels (1) 
und senkrecht zur Längsrichtung der Nut (10, 32), 
kleiner ist als einmal die gesamte Dicke (F) des Fuß-
bodenpaneels (1); dass die gesamte Dicke (F) jedes 
betreffenden Fußbodenpaneels (1) größer oder 
gleich 5 mm ist; und dass das Basismaterial der Fuß-
bodenpaneele (1), woraus der vorgenannte Kern (8) 
und die Verriegelungsmittel (6) geformt sind, aus ei-
nem gemahlenen und mittels eines Bindemittels oder 
durch Verschmelzen zu einer Masse zusammenge-
fügten Produkt und/oder aus einem Produkt auf Basis 
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von Kunststoff und/oder aus einer Spanplatte mit fei-
nen Spänen besteht.

77.  Verfahren des Verlegens eines Fußbodenbe-
lags, wobei besagter Fußbodenbelag aus harten 
Fußbodenpaneelen (1) von rechteckiger Form be-
steht, die an beiden Paaren einander gegenüberlie-
gender Seiten (2–3, 26–27), mit miteinander zusam-
menwirkenden Kupplungsteilen (4–5, 28–29) verse-
hen sind, hauptsächlich in Form einer Feder (9–31) 
und einer Nut (10–32), wobei die Kupplungsteile 
(4–5, 28–29) mit integrierten mechanischen Verriege-
lungsmitteln (6) versehen sind, die einstückig mit 
dem Kern (8) der Paneele (1) gefertigt sind, und wo-
bei diese Kupplungsteile und Verriegelungsmittel das 
Auseinanderschieben zweier gekoppelter Fußboden-
paneele (1) in eine Richtung (R) senkrecht zu den be-
treffenden Kanten (2–3, 26–27) und parallel zur Un-
terseite (7) der gekoppelten Fußbodenpaneele (1) 
verhindern, dadurch gekennzeichnet, dass der Kern 
(8) der Paneele (1), einschließlich der Verriegelungs-
mittel (6), hauptsächlich aus MDF oder HDF besteht, 
wobei die Verriegelungsmittel (6) weiterhin für ein 
spielfreies Ineinandergreifen zwischen den gekop-
pelten Paneelen (1) sorgen, und dass besagtes Ver-
fahren folgende Schritte umfasst:  
– das Koppeln eines ersten der besagten Paneele (1) 
an ein bereits verlegtes Paneel oder eine Reihe von 
Paneelen (1);  
– das Koppeln eines zweiten der besagten Paneele 
(1) an besagtes bereits verlegtes Paneel oder eine 
Reihe von Paneelen (1);  
– und das Verschieben besagten zweiten Paneels in 
einer hauptsächlich planaren Weise auf das erste Pa-
neel zu, um das zweite Paneel an das erste Paneel 
zu koppeln, wobei während besagten Verschiebens 
die Gleiteigenschaften vom Kontakt zwischen den 
MDF- oder HDF-Oberflächen der Kupplungsteile be-
stimmt werden.

78.  Ein Verfahren des Verlegens eines Fußbo-
denbelags, wobei besagter Fußbodenbelag aus har-
ten Fußbodenpaneelen (1) von rechteckiger Form 
besteht, die an beiden Paaren einander gegenüber-
liegender Seiten (2–3, 26–27), mit miteinander zu-
sammenwirkenden Kupplungsteilen (4–5, 28–29) 
versehen sind, hauptsächlich in Form einer Feder 
(9–31) und einer Nut (10–32), wobei die Kupplungs-
teile (4–5, 28–29) mit integrierten mechanischen Ver-
riegelungsmitteln (6) versehen sind, derart, dass sie 
das Auseinanderschieben zweier gekoppelter Fuß-
bodenpaneele (1) in eine Richtung (R) senkrecht zu 
den betreffenden Kanten (2–3, 26–27) und parallel 
zur Unterseite (7) der gekoppelten Fußbodenpaneele 
(1) verhindern, wobei die untere Lippe (23–43), die 
die Unterseite der Nut (10) begrenzt, sich über die 
obere Lippe (22–42) hinaus erstreckt, und wobei be-
sagte Verriegelungsmittel (6) einen Bereich umfas-
sen, der innen nach unten abgeschrägt ist, welcher 
Bereich sich, zumindest teilweise, in dem sich über 

die obere Lippe (22–42) hinaus erstreckenden Be-
reich der unteren Lippe (23–43) befindet, wobei die-
ser Bereich mit einer Fläche an der Unterseite der 
Feder zusammenwirkt, die ebenfalls geneigt ist, da-
durch gekennzeichnet, dass besagtes Verfahren die 
folgenden Schritte umfasst:  
– das Verlegen eines ersten der besagten harten 
Fußbodenpaneele (1);  
– das Plazieren eines zweiten Paneels neben einer 
Kante besagten ersten Paneels, so dass die Feder 
eines Paneels neben der Nut der anderen Paneel-
kante liegt;  
– das Verschieben der Paneele (1) aufeinander zu, 
sodass die Feder in die Nut bewegt wird, wodurch die 
untere Lippe nach unten gezwungen wird, wobei die 
Verriegelung ausgeführt wird, indem die geneigte 
Fläche der unteren Lippe systematisch hinter der ge-
neigten Fläche der Feder plaziert wird.

79.  Verfahren gemäß Anspruch 78, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Paneel (1) zuvor mit ei-
nem bereits verlegten Paneel oder einer Reihe von 
Paneelen (1) gekoppelt wird, wobei die dem ersten 
Paneel (1) zugewandte Seite dieses Paneels oder 
dieser Reihe von Paneelen (1) die Seite mit der Nut 
ist, und dass das zweite Paneel, vor dem Koppeln an 
das erste Paneel (1), zuerst an das bereits verlegte 
Paneel oder die Reihe von Paneelen (1) gekoppelt 
wird, mittels folgender Schritte:  
– dem Führen des zweiten Paneels mit seiner mit ei-
ner Feder versehenen Kante auf das bereits verlegte 
Paneel oder die Reihe von Paneelen (1) zu;  
– dem Einsetzen des Paneels mit der Feder zumin-
dest teilweise in die Nut des bereits verlegten Pa-
neels oder der Reihe von Paneelen (1);  
– und dem Nach-unten-Schwenken des zweiten Pa-
neels, sodass die geneigten Verriegelungsflächen 
hintereinander gebracht werden;  
wobei, nachdem das zweite Paneel in eine haupt-
sächlich horizontale Position gebracht wurde, dieses 
Paneel auf das erste Paneel zu verschoben wird, wo-
bei es an das zuvor verlegte Paneel oder die Reihe 
von Paneelen (1) gekoppelt bleibt.

80.  Verfahren gemäß Anspruch 78, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Paneel (1) zuvor mit ei-
nem bereits verlegten Paneel oder einer Reihe von 
Paneelen (1) gekoppelt wird, wobei die dem ersten 
Paneel (1) zugewandte Seite dieses Paneels oder 
dieser Reihe von Paneelen (1) die Seite mit der Nut 
ist, und dass das zweite Paneel, vor dem Koppeln an 
das erste Paneel (1), zuerst an das bereits verlegte 
Paneel oder die Reihe von Paneelen (1) gekoppelt 
wird, mittels folgender Schritte:  
– dem Plazieren des zweiten Paneels neben die Kan-
te besagten zuvor verlegten Paneels oder der Reihe 
von Paneelen (1), sodass die Feder einer Kante des 
zweiten Paneels neben der Nut einer Kante des an-
deren Paneels oder der Reihe von Paneelen (1) liegt;  
– dem Verschieben des zweiten Paneels auf das zu-
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vor verlegte Paneel oder die Reihe von Paneelen (1) 
zu, wobei die Feder des zweiten Paneels in besagte 
Nut bewegt wird, wodurch sie die untere Lippe des 
bereits verlegten Paneels oder der Reihe von Panee-
len (1) nach unten zwingt, wobei die Verriegelung 
ausgeführt wird, indem die geneigte Fläche dieser 
unteren Lippe sytematisch hinter der geneigten Flä-
che an besagter Feder plaziert wird;  
wobei, nach dem Koppeln des zweiten Paneels mit 
dem zuvor verlegten Paneel oder der Reihe von Pa-
neelen (1), dieses zweite Paneel auf das erste Pa-
neel zu verschoben wird, wobei es an das zuvor ver-
legte Paneel oder die Reihe von Paneelen (1) gekop-
pelt bleibt.

81.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 77 
bis 80, dadurch gekennzeichnet, dass Fußbodenpa-
neele (1) verwendet werden, die sowohl eine spiel-
freie Koppelung als auch eine Verbindung, die einen 
Einrasteffekt bietet, vorsehen.

82.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 77 
bis 81, dadurch gekennzeichnet, dass Paneele (1) 
verwendet werden, wobei die Formgebung der Feder 
(9) derart ist, dass die Oberseite der Feder (9) bereits 
beim ersten Kontakt unter der Unterseite der oberen 
Lippe (42) angeordnet wird, wenn die Fußbodenpa-
neele (1) aufeinander zu geschoben werden.

83.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 77 
bis 82, dadurch gekennzeichnet, dass Paneele (1) 
verwendet werden, welche die in einem der Ansprü-
che 16 bis 64 beschriebenen Eigenschaften aufwei-
sen.

84.  Verfahren zur Fertigung von Fußbodenpa-
neelen (1) für einen Fußbodenbelag wie in einem der 
vorgenannten Ansprüche beschrieben, welche Fuß-
bodenpaneele (1) zumindest an den Kanten zweier 
einander gegenüberliegender Seiten mit miteinander 
zusammenwirkenden Kupplungsteilen versehen 
sind, hauptsächlich in Form einer Feder und einer 
Nut, wobei die Kupplungsteile mit einstückig aus dem 
Material der Paneele (1) gefertigten, integrierten me-
chanischen Verriegelungsmitteln versehen sind, die 
das Auseinanderschieben zweier gekoppelter Fuß-
bodenpaneele (1) in eine Richtung senkrecht zu den 
betreffenden Kanten und parallel zur Unterseite der 
gekoppelten Fußbodenpaneele (1) verhindern, da-
durch gekennzeichnet, dass die Feder und/oder die 
Nut mittels eines Fräsprozesses mit zumindest zwei 
aufeinanderfolgenden Fräsgängen verwirklicht wer-
den, mittels Fräsen, die in Bezug auf das betreffende 
Fußbodenpaneel (1) unter verschiedenen Winkeln 
positioniert sind.

85.  Verfahren gemäß Anspruch 84, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Fräse in einer Ebene rotiert, 
die hauptsächlich parallel zur Ebene des Paneels 
liegt, während die zweite Fräse in einer Ebene rotiert, 

die in Bezug zur Ebene des Paneels (1) geneigt ist.

86.  Verfahren gemäß Anspruch 84 oder 85, da-
durch gekennzeichnet, dass während jedes vorge-
nannten Fräsgangs jedesmal hauptsächlich die end-
gültige Form einer Flanke (71–72), entweder der Fe-
der oder der Nut, verwirklicht wird.

87.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 84 
bis 86, dadurch gekennzeichnet, dass für die vorge-
nannten Fräsgänge Fräsen 
(63–64–65–66–67–68–69–70) verwendet werden, die 
sich außerhalb der Nut (10–32), beziehungsweise 
der Feder (9–31) erstrecken und spezieller Durch-
messer (G) aufweisen, die zumindest fünf Mal größer 
sind als die Dicke (F) der Fußbodenpaneele (1).

88.  Verfahren gemäß Anspruch 87, dadurch ge-
kennzeichnet, dass besagte Durchmesser (G) zu-
mindest zwanzig Mal größer sind als die Dicke (F) der 
Fußbodenpaneele (1).

89.  Verfahren gemäß einem der Ansprüche 84 
bis 88, dadurch gekennzeichnet, dass an allen vier 
Seiten des Fußbodenpaneels (1) ein Profil ange-
bracht wird und dass die Fußbodenpaneele (1) ge-
mäß zwei senkrechten Bewegungen (V1–V2) bewegt 
werden, wobei während einer der Bewegungen Pro-
file an zwei einander gegenüberliegenden Kanten 
angebracht werden, wohingegen während der ande-
ren Bewegung Profile an den kurzen Kanten ange-
bracht werden.

90.  Verfahren zur Fertigung von Fußbodenpa-
neelen (1), vorzugsweise gemäß einem der Ansprü-
che 84 bis 89, welche Fußbodenpaneele (1) zumin-
dest an den Kanten zweier einander gegenüberlie-
gender Seiten mit miteinander zusammenwirkenden 
Kupplungsteilen versehen sind, hauptsächlich in 
Form einer Feder und einer Nut, wobei die Kupp-
lungsteile mit einstückig aus dem Material der Panee-
le (1) gefertigten, integrierten mechanischen Verrie-
gelungsmitteln versehen sind, die das Auseinander-
schieben zweier gekoppelter Fußbodenpaneele (1) 
in eine Richtung senkrecht zu den betreffenden Kan-
ten und parallel zur Unterseite der gekoppelten Fuß-
bodenpaneele (1) verhindern, dadurch gekennzeich-
net, dass die gesamte Form der Kanten nur durch 
Säge- und Fräsgänge geformt ist.

91.  Fußbodenpaneel zur Verwirklichung eines 
Fußbodenbelags gemäß einem der Ansprüche 16 bis 
76 und/oder zum Verlegen eines Fußbodenbelags 
gemäß einem Verfahren, wie beschrieben in einem 
der Ansprüche 77 bis 83.

Es folgt kein Blatt Zeichnungen
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